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Prufungsordnung fur den Bachelorstudiengang
.Betriebswirtschaft/Business Studies*

mit dem Abschluss ,Bachelor of Science”

und fUr den Bachelorstudiengang
,Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester’
mit dem Abschluss ,Bachelor of Science*

am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

der Fachhochschule Aachen

(PO-BWL)

vom 27. Februar 2007 - FH-Mitteilung Nr. 7/2007

in der Fassung der Bekanntmachung der Anderungsordnung
vom 10. Juli 2014 - FH-Mitteilung Nr. 107/2014
(Nichtamtliche lesbare Fassung)

fur den Studienbeginn ab WS 2014/15

¢

§ 1 | Geltungsbereich der Prufungsordnung

Diese PriUfungsordnung (PO) gilt fur die Bachelorstudiengange ,Betriebswirtschaft/Business Studies*
und ,Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester” an der Fachhochschule Aachen. Sofern in
den Prufungsordnungen der Studiengange

- Bachelorstudiengang ,International Business Studies”

- Bachelorstudiengang ,European Business Studies”

- Bachelorstudiengang ,Betriebswirtschaft PLUS"

nichts anderes geregelt ist, gilt die PO BWL auch fUr diese Studiengange.

§ 2 | Abschlussgrad; Ziel des Studiums;
Zweck der Prufung

(1) Die Bachelorprufung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums.

(2) Aufgrund der bestandenen Bachelorprifung verleiht die Fachhochschule Aachen den akademischen
Grad ,Bachelor of Science (B.Sc.)". Die Urkunde Uber den verliehenen akademischen Grad enthalt die
Angabe des Studienganges.

(3) Unter Beachtung der allgemeinen Studienziele (§ 3 RPO) soll das zur Bachelorprifung fUhrende
Studium den Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse insbesondere anwen-
dungsbezogene Inhalte vermitteln, um sie zu befahigen, Vorgange und Probleme der Wirtschaftspraxis
zU analysieren sowie okonomisch begrindete Losungen - auch unter Beachtung auRerfachlicher
Bezuge - zu finden, zu kommunizieren und umzusetzen. Dazu werden in der Ausbildung ein breites
betriebswirtschaftliches Grundwissen, das Verstandnis relevanter volkswirtschaftlicher Zusammen-
hange, die Kenntnis unternehmensrelevanter juristischer Grundbegriffe und Falllésungen sowie grund-
legende Kenntnisse der Mathematik, Statistik und der Wirtschaftsinformatik vermittelt. In zwei
betriebswirtschaftlichen Disziplinen sowie einem weiteren Fach kénnen sich die Studierenden exem-
plarisch Spezialwissen aneignen und ihre Kenntnisse nach persénlichen Neigungen und beruflichen
Wunschvorstellungen vertiefen. Uber diese Fachkenntnisse hinaus erwerben die Studierenden ein
hohes MaB an Methoden-, Sozial- und Vermittlungskompetenz sowie die Fahigkeit, sich auf Basis ihres
Studiums selbst laufend weiterzubilden.

PRUFUNGSORDNUNG | BACHELORSTUDIENGANG ,BETRIEBSWIRTSCHAFT/BUSINESS STUDIES*
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§ 3 | Studienumfang; Umfang der Prufungen

(1) Die Regelstudienzeit umfasst im Studiengang Betriebswirtschaft/Business Studies einschlieBlich
Bachelorprufung sechs Semester. Die Regelstudienzeit umfasst im Studiengang Betriebswirtschaft/
Business Studies mit Praxissemester einschlieBlich Bachelorprifung sieben Semester.

(2) Das Studienvolumen betragt im Studiengang Betriebswirtschaft/Business Studies 180 Leistungs-
punkte. Das Studienvolumen betragt im Studiengang Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxis-
semester 210 Leistungspunkte.

(3) Prufungen finden in der Regel in der Form einer schriftlichen Klausurarbeit mit einer Bearbeitungs-
zeit von 90 Minuten statt. Andere Prufungsformen wie mundliche Prufungen (als Einzel- oder Gruppen-
prufung), schriftliche Studienarbeiten (als Hausarbeit oder Fallstudie) oder miUndliche Vortrage (als
Prasentation oder Referat) in vergleichbarem Umfang sind maoglich. Als vergleichbar gelten mindliche
Einzelprufungen von etwa 30 Minuten Dauer je Prufling, Gruppenprufungen von etwa 20 Minuten
Prufung je Prufling, schriftliche Studienarbeiten mit ca. 6000 Wortern sowie mundliche Vortrage von
etwa 30 Minuten Dauer.

(4) Ein Studienbeginn ist zum Winter- und Sommersemester moglich.

(5) Jede Studierende/jeder Studierende hat Module oder Modulleistungen von insgesamt 15 Leistungs-
punkten zum Erwerb von allgemeinen Kompetenzen gemaR Anlage 5 nachzuweisen.

§ 4 | Zugangsvoraussetzungen

(1) Als Voraussetzung fur die Aufnahme des Studiums wird neben der Fachhochschulreife oder einer als
gleichwertig anerkannten Qualifikation oder der erfolgreich abgelegten Zugangs- bzw. Einstufungs-
prufung gemalk Zugangs- bzw. Einstufungsprifungsordnung der Nachweis einer praktischen Tatigkeit
gemaR Anlage 1 in Verbindung mit § 6 RPO gefordert.

(2) Das zwolfwochige betriebswirtschaftliche Praktikum ist in einem oder in mehreren der folgenden
Funktionsbereiche abzuleisten: Beschaffung, Logistik, Produktionswirtschaft, Organisation, Rechnungs-
wesen/Controlling, Elektronische Datenverarbeitung, Finanzwesen, Personal, Vertrieb. Mindestens acht
Wochen des Praktikums sind vor Aufnahme des Studiums abzuleisten und bei der Einschreibung nach-
zuweisen. Die restlichen vier Wochen Praktikum sind bis zum Beginn der Vorlesungszeit des dritten
Semesters nachzuweisen.

(3) Die Vorlage eines Praktikumsberichtes ist nicht obligatorisch, kann aber in Einzelfallen verlangt
werden. Als Nachweis Uber das abgeleistete Praktikum wird dem zustandigen Fachbereich ein Prakti-
kumszeugnis vorgelegt, das mindestens folgende Angaben enthalten soll:

- Ausbildungsbetrieb

- Personalien der/des Praktikantin/Praktikanten

- Praktikumszeiten

- Beschreibung von Art und Umfang der Tatigkeiten

Es werden grundsatzlich nur Tatigkeiten als Praktikum anerkannt, die im Rahmen einer Vollzeit-
beschaftigung absolviert wurden.

(4) Auf das Praktikum werden Zeiten einer einschlagigen Berufsaushildung oder einschlagiger Tatig-
keiten im Rahmen des dem Erwerb der Zugangsberechtigung dienenden Jahrespraktikums auf Antrag
ganz oder teilweise angerechnet. Entsprechendes gilt auch fUr Zeiten einer einschlagigen Tatigkeit von
Soldaten in der Bundeswehr und im Rahmen des Zivildienstes sowie im Entwicklungsdienst.

(5) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die an einer Fachhochschule oder einer Universitat im
Diplom- oder Bachelorstudiengang Business Administration, Business Studies, International Business,
International Management, Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder in einem sonstigen verwandten oder vergleichbaren
Studiengang eine Prufung endgultig nicht bestanden haben, konnen nicht eingeschrieben werden.
Bewerberinnen und Bewerber, die eine Prifung nach der jeweils einschlagigen Prifungsordnung nach
zwei Prufungsversuchen endgultig nicht bestanden haben, werden unter Anrechnung der Fehlversuche
zum Weiterstudium zugelassen. Uber die Vergleichbarkeit entscheidet der Prifungsausschuss.
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§ 5 | Umfang und Gliederung der Prufung;
Prufungsfristen; Prufungsfacher; Prufungsausschuss,
Module

(1) Die Studiengange sind modular strukturiert. Die Leistungspunkte gemaR Anlage 2 sind erreicht,
wenn die jeweilige Prufungsleistung bestanden ist.

(2) Das Kernstudium besteht aus den im Folgenden genannten Modulen, die jeweils durch eine Prufung
abgeschlossen werden. Jedes Modul umfasst vier Semesterwochenstunden. Innerhalb der Module
Sprache/Sozialkompetenz 1 und 2 sind Veranstaltungen aus dem Facherkatalog gemaB Anlage 3 zu
wahlen. Es handelt sich um regelmaRig angebotene Veranstaltungen (Jahresrhythmus).

Modul-Nr. |Modulbezeichnung
71101 |Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre/BuchfUhrung
71102 |Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1
71103 |Sprache/Sozialkompetenz 1
71104 |Personal
71105 |Wirtschaftsprivatrecht 1
71106 |EinfUhrung in die Volkswirtschaftslehre
72101 |Wirtschaftsprivatrecht 2
72102 |Wirtschaftsmathematik 2
72103 |Statistik 2
72104 |Unternehmenssteuern - Grundlagen und Basissteuerarten
72105 |Rechnungslegung 1
72106 |Kostenrechnung
73101 |Mikro6konomie
73102 |Informationstechnik in der betrieblichen Anwendung
73103 |Marketing
73104 |Rechnungslegung 2
73105 |Finanzwirtschaft
73106 |Sprache/Sozialkompetenz 2
74101 |Makrodkonomie
74102 |Betriebliche Informationssysteme
74103 |Organisation
74104 |EinfUhrung Beschaffungs-/ Produktions-/Logistikmanagement
74105 |EinfUhrung in das Controlling
75100 |UnternehmensfUhrung

Daruber hinaus umfasst das Kernstudium des Studiengangs ,Betriebswirtschaft/Business Studies mit
Praxissemester” ein Praxissemester im Umfang von 30 Leistungspunkten. Dies entspricht einer Dauer
von 22,5 Wochen. Die Leistungspunkte werden vergeben, wenn der oder die vom Prufungsausschuss
bestellte Betreuer oder Betreuerin das Praxissemester anerkannt hat.

Folgende Prufungen kdnnen durch eine Prufung in englischer Sprache ersetzt werden:

. Kann ersetzt werden durch
Deutschsprachiges Modul englischsprachiges Modul
Modul-Nr. |Bezeichnung Modul-Nr. |Bezeichnung
72104 Unternehmenssteuern - Grundlagen 72107 |Business Taxation
und Basissteuerarten
73101 |Mikro6konomie 73113 |Microeconomics
Informationstechnik in der . . .
73102 betrieblichen Anwendung 73109 |Information Technology in Business
73103 |Marketing 73110 |Marketing
73105 |Finanzwirtschaft 73112 |Finance
74101 |Makrodkonomie 74107 |Macroeconomics
74108 |Betriebliche Informationssysteme 74108 |Business Information Systems
EinfOhrung . .
74104 |Beschaffungs-/ Produktions-/ 74110 Introduction to Operations
- Management
Logistikmanagement

PRUFUNGSORDNUNG | BACHELORSTUDIENGANG ,BETRIEBSWIRTSCHAFT/BUSINESS STUDIES*
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Kann ersetzt werden durch

Deutschsprachiges Modul englischsprachiges Modul

Modul-Nr. |Bezeichnung Modul-Nr. |Bezeichnung
74105 |EinfUhrung in das Controlling 74111 Introdu;tlon to Management
Accounting

(3) Das Vertiefungsstudium umfasst die PrUfungen der folgenden Module, das Praxisprojekt, die
Bachelorarbeit und das Kolloquium.

Modul-Nr. |Modulbezeichnung
75720 |Vertiefungsrichtung 1 - Modul A
75721 |Vertiefungsrichtung 1 - Modul B
75722 |Vertiefungsrichtung 2 - Modul A
75723 |Vertiefungsrichtung 2 - Modul B
75724 |Vertiefungsrichtung 3 - Modul A
75725 |Vertiefungsrichtung 3 - Modul B

Zwei Vertiefungsrichtungen mussen aus dem Vertiefungsrichtungskatalog | und eine Vertiefungs-
richtung muss aus dem Vertiefungsrichtungskatalog Il nach MaRgabe des Studienangebotes ausgewahlt
werden. Die Module A und B einer Vertiefungsrichtung sind nach MaBgabe des jeweiligen Angebotes
aus Anlage 4 zu wahlen. Die abgelegten Prufungen sind bis zum Kolloquium den Vertiefungsrichtungen
zuzuordnen.

Vertiefungsrichtung Katalog I:

- Beschaffungs-, Produktions- und Logistikmanagement
- Controlling

- European Business Management
- Finanzmanagement

- IndustriegUtervertrieb

- Internationales Business

- Marketingmanagement

- Organisationsmanagement

- Personalmanagement

- Rechnungslegung

- Unternehmenssteuern

- Wirtschaftsprufung

Vertiefungsrichtung Katalog Il:
- Quantitative Verfahren

- Recht

- Volkswirtschaftslehre

- Wirtschaftsinformatik

(4) Die Bachelorprufung besteht aus den PriUfungen des Kernstudiums und des Vertiefungsstudiums,
dem Praxisprojekt, der Bachelorarbeit und einem Kolloquium, das sich an die Bachelorarbeit anschlieft.
Das Kolloquium soll innerhalb von zwei Monaten nach Abgabe der Bachelorarbeit stattfinden.

(5) Die/der Vorsitzende des Prufungsausschusses und ihre/sein Stellvertreter/in werden durch den
Fachbereichsrat gewahlt.

§ 6 a | Integriertes Auslandsstudiensemester

(1) Nach MaBgabe der verfugbaren Platze konnen Studierende ein Auslandsstudiensemester an einer
Partnerhochschule absolvieren. Dieses erfolgt grundsatzlich im vierten oder funften Regelstudien-
semester. Es unterliegt hinsichtlich der Prufungen sowie ihrer Organisation den Regelungen der Partner-
hochschule.

(2) Die Bewerbungen fur ein Auslandsstudiensemester sowie die notwendigen Unterlagen sind unter

BerUcksichtigung der im Hause vero6ffentlichten Fristen im International Faculty Office einzureichen.
Als Bewerbungsunterlagen sind einzureichen:
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a) ein Anschreiben mit Angaben des gewUnschten Zeitraums des Auslandsstudienaufenthaltes, der
gewunschten Partnerhochschule und einer alternativen Partnerhochschule,

b) ein tabellarischer Lebenslauf entsprechend europass-Lebenslauf (www.europass-info.de),
¢) ein Notenspiegel,

d) der Nachweis Uber Sprachkenntnisse in der Unterrichtssprache der Partnerhochschule.
(3) Die Zulassung zum integrierten Auslandsstudiensemester setzt voraus:

a) Nachweis von Prifungsleistungen im Umfang von mindestens 50 Leistungspunkten mit der
Durchschnittsnote gemaB § 24 Absatz 2 RPO, davon 30 Leistungspunkte aus dem ersten
Regelstudiensemester.

b) Ausreichende Kenntnisse in der Sprache der Partnerhochschule

Uber die ausreichenden Kenntnisse in der Sprache der Partnerhochschule entscheidet der Ausschuss
fur das Auslandsstudiensemester.

§ 6 b | Integriertes Praxissemester

(1) Das Praxissemester soll die Studierenden durch praktische Mitarbeit an betriebsgestaltenden und
prozessregelnden konkreten Aufgabenstellungen in Unternehmen oder anderen Einrichtungen der
Berufspraxis an die spatere berufliche Tatigkeit heranfuhren. Es soll insbesondere dazu dienen, die im
bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten anzuwenden und die bei der praktischen
Tatigkeit gemachten Erfahrungen zu reflektieren und auszuwerten.

(2) Das Praxissemester wird in der Regel im sechsten Semester abgeleistet.
(3) FUr die Zulassung zum Praxissemester ist der Prufungsausschuss zustandig.

(4) Zugelassen zum Praxissemester wird, wer

- durch Bescheinigung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin nachgewiesen hat, dass fur ihn oder
sie ein Praxissemesterplatz vorhanden ist und

- eine Bescheinigung eines Professors oder einer Professorin des Fachbereichs
Wirtschaftswissenschaften vorlegt, dass der Praxisplatz geeignet ist und der Professor oder die
Professorin die Betreuung Ubernimmt.

(5) Die Teilnahme am Praxissemester wird von dem fUr die Betreuung zustandigen Professor oder der

fUr die Betreuung zustandigen Professorin bestatigt, wenn die Studierenden

- ein positives Zeugnis der Ausbildungsstatte Uber die Mitarbeit vorlegen,

- regelmaRig und aktiv an dem begleitenden Seminar teilgenommen haben,

- die berufspraktischen Tatigkeiten dem Zweck des Praxissemesters entsprechend ausgeUbt haben,

- die beruflich-fachlichen und persoénlichen Erfahrungen in einem schriftlichen Bericht dargelegt
haben.

(6) Wird das Praxissemester von dem betreuenden Professor oder der betreuenden Professorin nicht
bescheinigt, so kann es einmal wiederholt werden.

(7) Ein Wechsel vom Studiengang Betriebswirtschaft/Business Studies in den Studiengang Betriebs-
wirtschaft/Business Studies mit Praxissemester ist moglich, sobald ein geeigneter Praxissemesterplatz
nachgewiesen wird.

§ 7 | Zulassungsvoraussetzungen zu Prufungen und
Lehrveranstaltungen

(1) Als Zulassungsvoraussetzungen fUr Prufungen sind neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen
ZU erbringen:

PRUFUNGSORDNUNG | BACHELORSTUDIENGANG ,BETRIEBSWIRTSCHAFT/BUSINESS STUDIES*
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Modul

Zulassungsvoraussetzung

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre/

BuchfUhrung Keine
Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1 Keine
Sprache/Sozialkompetenz 1 Keine
Personal Keine
Wirtschaftsprivatrecht 1 Keine
EinfUhrung in die Volkswirtschaftslehre Keine

Wirtschaftsprivatrecht 2

Wirtschaftsprivatrecht 1

Wirtschaftsmathematik 2

Wirtschaftsmathematik 1 u. Statistik 1

Sprache/Sozialkompetenz 2

Keine

Unternehmenssteuern - Grundlagen und
Basissteuerarten

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre/
Buchfuhrung

Rechnungslegung 1

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre/

Buchfihrung
Kostenrechnung Keine
Mikro6konomie Keine

Praktikum

Informationstechnik in der betrieblichen
Anwendung

sowie als Zulassungsvoraussetzung fur die
Teilnahme an der Lehrveranstaltung Prifung in
Wirtschaftsmathematik 1/Statistik 1

Marketing

Keine

Rechnungslegung 2

Rechnungslegung 1

Finanzwirtschaft

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre/

BuchfUhrung
Statistik 2 Wirtschaftsmathematik 1 u. Statistik 1
Makrodkonomie Keine
Betriebliche Informationssysteme Keine

Organisation

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre/
Buchfihrung

EinfUhrung Beschaffungs-/ Produktions-/
Logistikmanagement

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre/
Buchfuhrung

EinfUhrung in das Controlling

Kostenrechnung und Rechnungslegung 1

Praxissemester

80 LP

Vertiefungsrichtung 1 - Modul A 80 LP
UnternehmensfUhrung 80 LP
Vertiefungsrichtung 1 - Modul B 80 LP
Vertiefungsrichtung 2 - Modul A 80 LP
Vertiefungsrichtung 2 - Modul B 80 LP
Vertiefungsrichtung 3 - Modul A 80 LP
Vertiefungsrichtung 3 - Modul B 80 LP

Praxisprojekt

Alle Module des Kernstudiums in den ersten vier
Semestern des Regelstudiums

Bachelorarbeit

Alle Module des Kernstudiums in den ersten vier
Semestern des Regelstudiums

Kolloguium im Studiengang Betriebswirtschaft/
Business Studies

alle studienbegleitenden Modulpriufungen,
Praxisprojekt, Bachelorarbeit

Kolloguium im Studiengang Betriebswirtschaft/
Business Studies mit Praxissemester

alle studienbegleitenden Modulprifungen,
Praxissemester, Praxisprojekt, Bachelorarbeit

(2) Zu einer Prufung kann auf Antrag auch zugelassen werden, wer in einem anderen Studiengang der

Fachhochschule Aachen eingeschrieben ist.

§ 8 | Prufungen und Prufungstermine

(1) Der Fachbereich bietet zum Ende eines jeden Semesters sowie zum Beginn des Wintersemesters

Prufungen an.
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(2) Eine Prufung kann mehrere der in § 3 Absatz 3 genannten Priufungsformen als Prufungselemente
beinhalten; die Gesamtnote ergibt sich dann als gewogenes arithmetisches Mittel entweder der Noten
oder Punkte der einzelnen Priufungselemente. Den Studierenden muss per Aushang vor der Prufung
mitgeteilt werden, wie bewertet wird. Die Fristen gemaB § 16 Absatz 2 RPO sind einzuhalten. Ist die
Gesamtnote mindestens 4,0, gilt die Gesamtprufung als bestanden, unabhangig von eventuell nicht
bestandenen Prufungselementen.

(3) Die Prufungstermine, Prufungsformen sowie gegebenenfalls die Prufungselemente einschlieBlich
ihrer jeweiligen Gewichtung werden vom PriUfungsausschuss festgesetzt und spatestens vier Wochen
nach Beginn der Vorlesungszeit durch Aushang bekannt gegeben.

(4) In Ausnahmefallen kbnnen vorbehaltlich der Zustimmung der Partnerhochschulen Priufungen der
Fachhochschule Aachen an Partnerhochschulen organisiert werden. Dies gilt ausschlieBlich fur Studie-
rende, bei denen die Ablegung der PriUfung fur die FortfUhrung des Studiums an einer anderen Hoch-
schule zwingend notwendig bzw. wegen abweichender Studienanfangszeiten aus organisatorischen
GrUnden erforderlich ist. Die Entscheidungen trifft der Prufungsausschuss.

(5) FUr PrUfungen zu Beginn des Wintersemesters kann gemaB § 13 Absatz 8 RPO die Frist fUr die
Mitteilung der Bewertung der Prufungsleistung fur einzelne Module in begrindeten Ausnahmen um
maximal 3 Wochen durch den Prifungsausschuss verlangert werden.

(6) Wer Prufungen des ersten Regelsemesters einschlieBlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende
des Prufungszeitraums des vierten Fachsemesters nicht abgelegt hat, verliert den Prufungsanspruch
bezUglich dieser Prufungen, es sei denn, dass er die FristUberschreitung nicht zu vertreten hat; hierUber
entscheidet der Prufungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden.

(7) Zur Notenverbesserung gibt es die Moglichkeit des Verbesserungsversuches gemafl § 20 RPO.

(8) Voraussetzung fur die Anmeldung zu Prufungen ist die regelmagige erfolgreiche Teilnahme an den
zU einem Modul gehérenden Praktika. Die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum Informationstechnik in
der betrieblichen Anwendung wird bescheinigt, wenn die Studierenden an jeweils vier Terminen im
Semester Aufgaben am PC geldst haben. Die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum Unternehmens-
fUhrung mit Planspiel LUDUS wird bescheinigt, wenn die Studierenden im Rahmen eines zweitagigen
Blockpraktikums die technischen Fertigkeiten im Umgang mit dem Planspiel LUDUS erworben haben.
Uber Ausnahmen bei der Anwesenheitspflicht entscheidet in begrindeten Fallen auf Antrag der
Prufungsausschuss.

§ 9 | Praxisprojekt; Bachelorarbeit

(1) Das Praxisprojekt umfasst 15 Leistungspunkte. Dies entspricht einer Bearbeitungszeit von
ca. 11 Wochen.

(2) Die Bachelorarbeit umfasst 12 Leistungspunkte. Dies entspricht einer Bearbeitungszeit von
ca. 9 Wochen. Im Ausnahmefall kann die oder der Vorsitzende des Prufungsausschusses auf einen vor
Ablauf der Frist gestellten begrindeten Antrag die Bearbeitungszeit um maximal vier Wochen verlan-
gern. Bei einer Verlangerung um mehr als eine Woche kann sich ein im Voraus festgelegter Termin des
Kolloguiums verschieben.

(3) Das Thema der Abschlussarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der
Bearbeitungszeit zuruckgegeben werden. Im Fall der Wiederholung ist die RUckgabe nur zulassig, wenn
die Kandidatin oder der Kandidat bei der Anfertigung ihrer oder seiner ersten Abschlussarbeit von
dieser Moglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 10 | Zeugnis; Gesamtnote

(1) Das Zeugnis weist die absolvierten Vertiefungsrichtungen, das Thema der Bachelorarbeit, die gemal
§ 13 Absatz 6 gemittelten Noten der Vertiefungsrichtungen, die Note der Bachelorarbeit, die Note des
Kolloguiums sowie die Gesamtnote der Bachelorprifung aus. Daruber hinaus wird ein erfolgreich ab-
solviertes Praxissemester und/oder Auslandsstudiensemester in das Zeugnis aufgenommen. Der absol-
vierte Studiengang wird kenntlich gemacht.

PRUFUNGSORDNUNG | BACHELORSTUDIENGANG ,BETRIEBSWIRTSCHAFT/BUSINESS STUDIES*
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(2) Bei der Berechnung von Durchschnitts- oder gemeinsamen Noten gemaR § 13 der Rahmenprufungs-
ordnung sind die Gewichtungsfaktoren aus der folgenden Tabelle zu beruUcksichtigen.

Modul Gewicht f. Gesamtnote
Grundlagen der BWL/BuchfUhrung 2

Personal

Marketing

Finanzwirtschaft

Organisation

EinfUhrung Beschaffungs-/Produktions-/Logistikmanagement

EinfUhrung in das Controlling

Kostenrechnung

Rechnungslegung 1

Rechnungslegung 2

Wirtschaftsprivatrecht 1

Wirtschaftsprivatrecht 2

Unternehmenssteuern - Grundlagen und Basissteuerarten

EinfUhrung in die Volkswirtschaftslehre

Makrodkonomie

Mikrodkonomie

Wirtschaftsmathematik 1 u. Statistik 1

Wirtschaftsmathematik 2

Statistik 2

Informationstechnik in der betrieblichen Anwendung

Betriebliche Informationssysteme

UnternehmensfUhrung

Sprache/Sozialkompetenz 1

Sprache/Sozialkompetenz 2

REIRIBRININININININNNNNNNNNNNNNNN

Praxissemester (beim Studiengang ,Betriebswirtschaft/Business Studies
mit Praxissemester*)

Vertiefungsrichtung 1 - Modul A

Vertiefungsrichtung 1 - Modul B

Vertiefungsrichtung 2 - Modul A

Vertiefungsrichtung 2 - Modul B

Vertiefungsrichtung 3 - Modul A

Vertiefungsrichtung 3 - Modul B

Praxisprojekt

ouununniunuiiul] O

Bachelorarbeit

N
o

Kolloguium

N

Summe

100

Dem Kandidaten oder der Kandidatin wird mit dem Zeugnis eine Zusatzbescheinigung mit einer
ECTS-Vergleichstabelle gemaB dem aktuellen ECTS-Users-Guide fur die Gesamtnote ausgehandigt. Die
ECTS-Vergleichstabelle muss mindestens die Gesamtnoten von 100 Studierenden als Vergleichsgroke
enthalten. Es werden ruckwirkend die Gesamtnoten von Absolventinnen und Absolventen der letzten
Semester mit einbezogen, bis mindestens die Zahl von 100 Studierenden als VergleichsgréRe erreicht

ist.

§ 11 | Zusatzfacher

Studierende kdnnen sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fachern einer Prufung unterziehen
(Zusatzfacher). Das Ergebnis dieser Prufungen wird auf Antrag der Studierenden in eine Anlage zum
Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berucksichtigt.
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§ 12 | Inkrafttreten’, Veroffentlichung

(1) Diese Prufungsordnung tritt am 1. Marz 2007 in Kraft. Sie wird im Verkundungsblatt der Fach-
hochschule Aachen ,FH-Mitteilungen® veroffentlicht.

*  Die Regelungen der hier integrierten Anderungsordnung vom 10.07.2014 (FH-Mitteilung Nr. 107/2014) sind
anwendbar auf alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2014/15 ihr Studium aufnehmen. Diese lesbare
Fassung umfasst die Anderungen und dient nur der besseren Ubersicht fir alle Studierenden, die ihr Studium in
den Bachelorstudiengdngen ,Betriebswirtschaft/Business Studies” und ,Betriebswirtschaft/Business Studies mit
Praxissemester” ab dem Wintersemester 2014/15 aufnehmen.

PRUFUNGSORDNUNG | BACHELORSTUDIENGANG ,BETRIEBSWIRTSCHAFT/BUSINESS STUDIES* 11
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Weitere Zugangsvoraussetzungen

Anlage 1

Qualifikation

Weitere Zugangsvoraussetzungen *

Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung

Keine

Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Abitur)

12 Wochen betriebswirtschaftliches Praktikum

Sonstiges anerkanntes Zeugnis der Fachhochschulreife

12 Wochen betriebswirtschaftliches Praktikum

Gleichwertig anerkannte auslandische Bildungsnachweise

12 Wochen betriebswirtschaftliches Praktikum

*

Nur bei Nachweis einer einschlagig im Berufsfeld Wirtschaft abgeleisteten Berufsausbildung, Berufstatigkeit oder

eines Jahrespraktikums kann das als weitere Einschreibungsvoraussetzung geforderte Fachpraktikum entfallen. Die
Entscheidung hierUber trifft der zustandige Prufungsausschuss.
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Studienplan fUr den Studiengang

Betriebswirtschaft/Business Studies

Anlage 2

SWS Semester
1 2 3 4 5 6
Mcr)\ldr.UI- Modulbezeichnung LP VO, Option:
Su/s Auslands-
semester
71101 Grund!agen der Betriebswirtschaftslehre/ 5 4 X
BuchfUhrung
71102 |Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1 5 4 X
71103 |Sprache/Sozialkompetenz 1 5 4 X
71104 |Personal 5 4 X
71105 |Wirtschaftsprivatrecht 1 5 4 X
71106 |EinfUhrung in die Volkswirtschaftslehre 5 4 X
72101 |Wirtschaftsprivatrecht 2 5 4 X
72102 |Wirtschaftsmathematik 2 5 4 X
73106 |Sprache/Sozialkompetenz 2 5 4 X
Unternehmenssteuern -
72104 Grundlagen und Basissteuerarten > 4 X
72105 |Rechnungslegung 1 5 4 X
72106 |Kostenrechnung 5 4 X
73101 |Mikrodkonomie 5 4 X
73102 Informationstechnik in der betrieblichen 5 5 5 X
Anwendung
73103 |Marketing 5 4 X
73104 |Rechnungslegung 2 5 4 X
73105 |Finanzwirtschaft 5 4 X
72103 |Statistik 2 5 4 X
74101 |Makrookonomie 5 4 X
74102 |Betriebliche Informationssysteme 5 4 X
74103 |Organisation 5 4 X
74104 EinfUhrung Beschaffungs-/Produktions-/ 5 4 X
Logistikmanagement
74105 |EinfUhrung in das Controlling 5 4 X
75720 |Vertiefungsrichtung 1 - Modul A 5 4 X
75100 |Unternehmensfuhrung 5 X
a) 75101 UnternehmensfUhrung mit
Planspiel Ludus 3. 1
oder
b) 75102 UnternehmensfUhrung mit 4
Unternehmensgrundung
75721 |Vertiefungsrichtung 1 - Modul B 5 4 X
75722 |Vertiefungsrichtung 2 - Modul A 5 4 X
75723 |Vertiefungsrichtung 2 - Modul B 5 4 X
75724 |Vertiefungsrichtung 3 - Modul A 5 4 X
75725 |Vertiefungsrichtung 3 - Modul B 5 4 X
76739 |Praxisprojekt 15 X
8998 |Bachelorarbeit 12 X
8999 |Kolloquium 3 X
Summe Leistungspunkte 180 30 30 30 30 30 30
117 3
Summe Semesterwochenstunden oder | oder | 24 24 24 24 24
118 2
SWS = Semesterwochenstunden, LP = Leistungspunkte, X = Regelsemester und Regelpriufungstermin
PRUFUNGSORDNUNG | BACHELORSTUDIENGANG ,BETRIEBSWIRTSCHAFT/BUSINESS STUDIES® 13
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Studienplan fUr den Studiengang
Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester

SWS Semester

1 2 3 4] 5 ] 6 7

M?\ldrUI- Modulbezeichnung LP | v/U/ P Option:
' SuU/s Auslands-

semester

Grundlagen der

/1101 Betriebswirtschaftslehre/BuchfUhrung

71102 |Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1

71103 |Sprache/Sozialkompetenz 1

71104 |Personal

71105 |Wirtschaftsprivatrecht 1

X|X|X|X|X| X

71106 |EinfUhrung in die Volkswirtschaftslehre

72101 |Wirtschaftsprivatrecht 2

72102 |Wirtschaftsmathematik 2

73106 |Sprache/Sozialkompetenz 2

Unternehmenssteuern -

72104 Grundlagen und Basissteuerarten

72105 |Rechnungslegung 1

X |IX| X X[ X|X

72106 |Kostenrechnung

73101 Mikro6konomie

Informationstechnik in der betrieblichen

73102 Anwendung

73103 |Marketing

73104 |Rechnungslegung 2

73105 |Finanzwirtschaft

X X | X|X| X |X

72103 |Statistik 2

74101 Makrodkonomie

74102 |Betriebliche Informationssysteme

74103 |Organisation

EinfUhrung Beschaffungs-/Produktions-/

74104 Logistikmanagement

74105 |EinfUhrung in das Controlling

Bl e R LR SR L S N I I i S [ S S [ S I I S I S I S [ S B o

XX | X | X|X|X

75720 |Vertiefungsrichtung 1 - Modul A

oo o oo o1 oo G LKoo g U

75100 |Unternehmensfuhrung

a) 75101 Unternehmensfuhrung mit
Planspiel Ludus 3. 1

oder

b) 75102 UnternehmensfUhrung mit
Unternehmensgrundung

75721 |Vertiefungsrichtung 1 - Modul B

75722 |Vertiefungsrichtung 2 - Modul A

75723 |Vertiefungsrichtung 2 - Modul B

75724 \Vertiefungsrichtung 3 - Modul A

agigaiunum
bbbbb:b
X | X | X | X | X

75725 |Vertiefungsrichtung 3 - Modul B

76740 |Praxissemester mit Seminar 30 X

76739 |Praxisprojekt 15

8998 |Bachelorarbeit 12

X | X | X

8999 |Kolloquium 3

Summe Leistungspunkte 210 30 30 30 30 30 30 30

117 3
Summe Semesterwochenstunden oder | oder | 24 24 24 24 24
118 2

SWS = Semesterwochenstunden, LP = Leistungspunkte, X = Regelsemester und Regelprifungstermin
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Anlage 3

Katalog Sprache/Sozialkompetenz

Modul-Nr. [Modulbezeichnung
71510 |Academic Writing Workshop Niveaustufe C1 (nach europaischem Referenzrahmen fUr Sprachen)
71507 |Personlichkeitsentwicklung
71505 |Wirtschaftsenglisch Niveaustufe B1 (nach europaischem Referenzrahmen fur Sprachen)
71519 |Wirtschaftsenglisch Niveaustufe B2 (nach europaischem Referenzrahmen fuUr Sprachen)
71520 |Wirtschaftsenglisch Niveaustufe C1 (nach europaischem Referenzrahmen fur Sprachen)
71506 |Aufbaukurs Wissenschaftliches Arbeiten und Prasentieren
71516 |Eventmanagement im Hochschulsport
71517 |Technik fUr Manager

PRUFUNGSORDNUNG | BACHELORSTUDIENGANG ,BETRIEBSWIRTSCHAFT/BUSINESS STUDIES*
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Anlage 4

Vertiefungsmodule
Priofungs- . . .
N Vertiefungsmodul Vertiefungsrichtung

75603 Prozess- und Supply-Chain-Management Beschaffungs-, Produktions- und Logistikmanagement
(alternativ 75608 in engl. Sprache) (BPL)

75608 Process- and Supply Chain Management Beschaffungs-, Produktions- und Logistikmanagement
(alternativ 75603 in deutscher Sprache) (BPL)

75609 |Logistik-Consulting Beschaffungs-, Produktions- und Logistikmanagement

75630 |Kostenmanagement Controlling

75631 |Branchen- und Funktionalcontrolling Controlling

75610 |EBM - The Business Environment European Business Management (EBM)

75611 |EBM - The Management Practice European Business Management (EBM)

75612 European Institutions and Selected Aspects of European Business Management (EBM)
European Law
Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance) .

75615 (alternativ 75617 in englischer Sprache) Finanzmanagement
Corporate Finance .

75617 (alternativ 75615 in deutscher Sprache) Finanzmanagement

75616 Finanzmarkte und Finanzdienstleistungen Finanzmanagement
(alternativ 75618 in englischer Sprache) 8
Financial Markets and Financial Services .

75618 (alternativ 75616 in deutscher Sprache) Finanzmanagement
Derivative Finanzinstrumente .

75696 (alternativ 75619 in englischer Sprache) Finanzmanagement
Derivative Financial Instruments .

75619 (alternativ 75696 in deutscher Sprache) Finanzmanagement

75639 |IndustriegUtermarketing IndustriegUtervertrieb

75624 |E-Commerce * IndustriegUtervertrieb
Management von Kundenbeziehungen und

75638 |Industriellen Serviceleistungen (bisher: Kunden- und |IndustriegUtervertrieb
Vertriebsmanagement)

75637 Vertrlebsmanagement (bisher: Produkt-, Preis- und Industriegitervertrieb
Service-Management)
Internationales Business . .

75625 (alternativ 75627 in englischer Sprache) Internationales Business
International Business : .

75627 (alternativ 75625 in deutscher Sprache) Internationales Business
Internationale Wirtschaftspolitik . :

75626 (alternativ 75628 in englischer Sprache) Internationales Business
Principles of International Economics ; ;

75628 (alternativ 75626 in deutscher Sprache) Internationales Business

75635 |Konzeptionelles Marketing Marketingmanagement

75636 |Instrumentelles Marketing Marketingmanagement

75624 |E-Commerce* Marketingmanagement

75640 |Organisation und Unternehmensfuhrung Organisationsmanagement

75641 |Organisationale Gestaltung Organisationsmanagement

75540 |Einfuhrung in das Projektmanagement Organisationsmanagement

75642 |Organisationsmanagement Organisationsmanagement

75693 |Entrepreneurship Organisationsmanagement
FUhrung & Personlichkeit 1

75645 (alternativ 75617 in englischer Sprache) Personalmanagement
Leadership Personality 1

75647 (alternativ 75645 in deutscher Sprache) Personalmanagement
FUhrung und Personlichkeit 2

75646 (alternativ 75648 in englischer Sprache) Personalmanagement

75648 Leadership and Personality 2 Personalmanagement

(alternativ 75646 in deutscher Sprache)
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Prifungs-

Vertiefungsmodul

Vertiefungsrichtung

Nr.

75643 |Vanagementtraining Personalmanagement
(alternativ 75644 in englischer Sprache) &
Managementtraining

75644 (alternativ 75643 in deutscher Sprache) Personalmanagement

75649 |Entwicklungsprogramm Managementnachwuchs Personalmanagement

75650 |Quantitative Verfahren 1 Quantitative Verfahren

75651 |Quantitative Verfahren 2 Quantitative Verfahren

75655 |Aufstellung und Analyse des Konzernabschlusses Rechnungslegung

75656 |Bilanzierung nach IFRS Rechnungslegung

75660 |Arbeitsrecht Recht

75662 |Internationales Wirtschaftsrecht Recht

75663 |Kreditsicherungsrecht Recht

75664 |Recht des Einkaufs- und Verkaufs Recht

75665 |Unternehmensrecht Recht

75670 Besteuerung der Gesellschaften, besonderer Unternehmenssteern
Rechtsformen und der Konzerne

75672 |DATEV-Management-Consulting Unternehmenssteuern

75673 |Besteuerung international tatiger Unternehmen Unternehmenssteuern

75674 |Besteuerung von Umwandlungen Unternehmenssteuern
Angewandte VWL (Managerial Economics); .

75682 alternativ 75685 in englischer Sprache Volkswirtschaftslehre
Applied Economics (Managerial Economics); .

75685 alternativ 75682 in deutscher Sprache Volkswirtschaftslehre
Wirtschaftspolitik .

75683 (alternativ 75686 in englischer Sprache) Volkswirtschaftslehre
Economic Policy .

75686 (alternativ 75683 in deutscher Sprache) Volkswirtschaftslehre
Aktuelle Wirtschaftsthemen .

75684 (alternativ 75687 in englischer Sprache) Volkswirtschaftslehre
Topics in Economics .

75687 (alternativ 75684 in deutscher Sprache) Volkswirtschaftslehre

75620 |Internetbasierte Anwendungen im Unternehmen Wirtschaftsinformatik

75621 |Anforderungs- und Testmanagement Wirtschaftsinformatik

75622 |IT-Projektsteuerung /IT Project Control Wirtschaftsinformatik

75624 |E-Commerce” Wirtschaftsinformatik

76741 |SAP in der Praxis Wirtschaftsinformatik

75690 |Prufung des Jahresabschlusses Wirtschaftsprufung

75691 Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriufung und Wirtschaftsprifung

Prufung des Konzernabschlusses

E-Commerce kann nur einmal als Vertiefungsmodul gewahlt werden: entweder in der Vertiefungsrichtung

Industriegutervertrieb oder in der Vertiefungsrichtung Marketing oder in der Vertiefungsrichtung Wirtschaftsinformatik

PRUFUNGSORDNUNG | BACHELORSTUDIENGANG ,BETRIEBSWIRTSCHAFT/BUSINESS STUDIES"
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Allgemeine Kompetenzen gem. § 12 RPO

Anlage 5

Modulbezeichnung Anteil_allge_meine Kompetenzen
in Leistungspunkten

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre / Buchfuhrung 1
Personal 2
Sprache/Sozialkompetenz 1 5
Sprache/Sozialkompetenz 2 5
UnternehmensfUhrung 2

18

FH-MITTEILUNG NR. 116 / 2014 | 10.JULI 2014



	§ 1  |  Geltungsbereich der Prüfungsordnung
	§ 2  |  Abschlussgrad; Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung
	§ 3  |  Studienumfang; Umfang der Prüfungen
	§ 4  |  Zugangsvoraussetzungen
	§ 5  |  Umfang und Gliederung der Prüfung; Prüfungsfristen; Prüfungsfächer; Prüfungsausschuss, Module
	§ 6 a  |  Integriertes Auslandsstudiensemester
	§ 6 b  |  Integriertes Praxissemester
	§ 7  |  Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungen und Lehrveranstaltungen
	§ 8  |  Prüfungen und Prüfungstermine
	§ 9  |  Praxisprojekt; Bachelorarbeit
	§ 10  |  Zeugnis; Gesamtnote
	§ 11  |  Zusatzfächer
	§ 12  |  Inkrafttreten, Veröffentlichung
	Weitere Zugangsvoraussetzungen
	Studienplan für den Studiengang 
Betriebswirtschaft/Business Studies
	Studienplan für den Studiengang 
Betriebswirtschaft/Business Studies mit Praxissemester
	Katalog Sprache/Sozialkompetenz 
	Vertiefungsmodule
	Allgemeine Kompetenzen gem. § 12 RPO


